
Abschr i f t  . 
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XII H. 23/53, 

Im Namen des Reichs. 

ı 

.ı 

In der  Strafsache gegen den Parte isekretär ,  früher H.d .R.  , 
QQ H aus K i e l ,  , geboren am 

zu Heuwisch i n  Norder-Dithmarschen, 
z.Zt. in  der Gefangenenanstalt I in  L e i p z i g  in  Haft,  
wegen Vorberei tung zum Hochverrat, 

hat das Re ichsger ich t ,  4.Str-afsgnat, in  der  öffentlichen 
Sitzung vom 27. Juni 1935, an welcher teilgenommen haben 

als R ich te r :  
der  Reiehsger tchtsrat Mengelkoch als Vors i tzender ,  
d i e  Beichsger tchtsräte Dr.Kl tmmer und Dr.Froel ich 
sowie d i e  Landgeríchtsdi rektoren Dr.Lersch und Busch, 

a ls Beamter der  Staatsanwaltschaft: 
der Staatsanwal tschaftsrat Thomsen, 

als  Urkundsbeamter der Geschäfts s t e l l e :  
der Regíerungsober tnspektor Pe te rs ,  

nach mündlicher Verhandlung fur Recht erkannt: 
Der Angeklagte w i r d  wegen e ines Verbrechens der Vorberet-= 

tung des Hochverrats i n  Ta te inhe i t  m i t  e inem Vergehen gegen 
§ 1 Abs. 2 der Verordnung vom 10. November 1920 zu einer 

Gefängnisstrafe von einem Jahr neun åbnaten 
und zur Tragung der  Kosten des Verfahrens v e r u r t e i l t .  

V i e r  Monate d r e i  Wochen der Strafe s ind  durch d i e  Unter= 
suchungshaft verbüßt . 

Im Rahmen des § 41 Abs.  2 StGB. s i nd  a l le  Exemplare des 
Flugblat ts I S.P..D. Führung br ingt  H i t l e r  .nur Macht. " nebst 
den zu ihrer Herstellung best immten Formen und Platten zmbrauch= 
bar .zu machen. Von Rechts wegen. 

Gründe . 
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G r u n d e 

I. 

.Die Kbmmunístísche Partei ( KRD.) betreibt den gewaltsamen Sturz 
der .Retchsverfbssung, die .Proklomierung der Diktatur des Proletariats 
und die Errichtung einer Arbeiter: und Bauernregterung nach russíschm 
Muster. La sie weiß, daß dieses Ziel nicht auf .legalem Weg durch eine 
Abstimmung im Parlament erreicht werden kann, sondern nur durch die 
Zertrümmerung des bürgerl chef Staates im Wege des bewaffNeten Aufs 
Standes und des Burgerkríegs, suchte die KRD. , bis ihr das- durch die 
politischen Ereignisse der letzten Zeit erheblich erschwert wurde, ı 

die MasseN geistig zu beeinflussen und durch eine großzügig angelegt= 
te Verhetzung zum gewaltsamen UMsturz' aufsupeítschen. Eines der Wich= 
testen Kittel der KPD. , die Hessen in' diesem Sinne zu bearbeiten 
und in ihnen den Glauben an die NOtwendigkeit des UMsturses zu be- 
festigen, war die kommunistische Presse, die sich. täglich von neuem 
mit ZeituNgen, Zeitschriften, Füugblattern, Plakaten u.a. an das Pro= 
letaríat wandte und ihm bestimmt und eindeutig sagte, daß es nur 
durch den bewaffneten Aufstand seine Loge verbessern könne. Laneben 
war die KED. eifrig bemüht, die Hachtmtttel des Staates, diese ihre 
»gefährlichsten Gegner unschädlich zu machen, iNdem sie versuchte, heeñ 
Pol tzei und Marine . durch planmäßige Verhetzung und Zersetzung zu 
untergraben, damit sie bei der bevorstehenden Auseinandersetzung dem 
Staate den Gehorsam verweigern und zu Gunsten des revolutionären 
Proletariats Stellung. nehmen sollten. Dabei war und ist sich die KRD- 
voll bewußt, daß sie den Endkampf' um die Macht nur aus einer un= 
mittelbaren revolutionären Situation, also nur aus einer solchen Ge= 
schaltUng der politischen und wirtschajtl wichen Verhältnisse wagen kann. 
die in weitem Umfang den ErfOlg verbürgt. Die KPD. war deshalb von 
jeher eifrig darauf bedacht, den Eintritt dieser unmittelbaren revo= 
lutionären Situation vorzubereiten und zu beschleunigen. Als ein be= 
sonders geeignetes Mittel zur Herbe íjflhrung dieses ErfOlges betrachfi 
tot sie, wie sich aus der kommunistischen Literatur .ergibt und in 
einer Reihe von Urteilen des Senats ( vgl. die in der Anklage auf 
gejWhr ten ) festgestellt ist,den Streik, insbesondere aber den pol= 
tischen Rassen: und den Generalstreik. 

. 

In der illegalen .Druckschrift der Werke er Sturmbanner,Kampy'oraan 
tätigen der Wasser-'kante Genen Fasehismus ,für Sozialismus n wird in 

der 
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der Nr. 8 des Jahrgangs 1932 der Generalstreik als VOrstufe des be- 
uujvheten AufStandes bezeichnet und gesagt: 

n Der Streik ist in der gegenwärtigen Situation die wach= 
. 

tigste Waffe des .Proletariats in ihrem Klassenkampf gegen~ seine 
Feinde. ı 

.Die Teilstreíks, die an verschiedenen Stellen jetzt statt- 
finden, müssen ausgeweitet werden zu großen ßbssenstreíks;gegen 
die Pläne einer Hitl er¬Regíerung, gegen die fOschtstísche .Dik= 
tatur, muß das Mittel des Pol irischen Hassenstreíks angewandt 
werden. 

.Es gilt auf dem lege über diese Streiks den Generalstreik 
vorzubereiten. O ı ı ı  

Die Kommunisten reden nicht nur von Generalstreik, sie 
organisieren ihn. 

.Die KOmmunisten halten das .Mittel des Generalstreiks nicht 
für ein Allhetlmíttel, aber sie erkennen seine Bedeutung im 
Kompj' des Proletar tats. .Die Kommunisten wissen, daß der General- 
streík allein nicht den Kapitalismus stürzen kann, der General: 
streck kann den bewaffNeten AufStand nicht ersetzen, aber der 
Generalstreik ist in einer akut revolutionären Situation die 
Vorstufe dieses Aufstandes. Der Generalstreik ist ein Kampfs 
mittel zur Zuruckschlagung von Angriffen der Bourgeoiste.Des= 
wegen organisieren die Kommunisten den Generalstreik. " 

Ih der kommunistischen Monatsschrift , .Der Propagandist u 

heißt es im Heft 5 vom .Hai 1951 a u f S .  12 in dem Aufsatz: 
Politischer Hbssenstreik und der .Strapenkampj in MOskau": 
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. 

„ Der S t r e i k ,  nament l ich der po l i t i sche  Alassenstre i n ,  i s t  
e i n e  der  w icht igs ten Kompffo raren, führt e r  doch b e i  der  U)8i= 

te ren  Ent ıatcklung des Kampfes zum Genera ls t re ik .  Dieser  wiederum 

s t e l l t  der :I›ewa.1'fneten Aufstand auf d i e  Tagesordnung. " 
D i e  i l l ega le  Druckschr i f t  Rote Sturmfahne " vom September 1932 

fo rder t  das P ro le ta r i a t  zum Genera ls t re ik  gegen d i e  faschtst tsche 
Generalsdiktotur der  Re gierung Popen-.Schleicher auf und v e r b r e i t e t  
s i c h  in mehreren Aufsätzen eingehend über d i e  Bedeutung des Pol 1-= 
t i schen  flassenstreiks.  Auf S. 2 heißt es z.B. 

Jetzt  i s t  es Aufgabe a l l e r  Kommunisten, den Massen den 
Weg .zum revolut ionären P r o l e t a r i a t  zu e r l e i ch te rn .  

. 
.Hit  
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Hit welchen Mitteln erreichtel die Bolschewiki den Über: 
gang der Massen ins Lager der Revolution ? Das wichtigste - 

Mittel dieses Übergangs war der Ubssenstreík " sagt Lenin. .... 
Durch"den politischen Massenstreik werden nicht nur die 

nüekständigen Schichten des .Proletariats in die Bewegung ge= 
rissen. IN diesem Kampf' wird zugleich die proletarische Hege= 
Monte im Befre iungskampj' aller unterdrückten Schichten gegen den 
Kapitalismus verwirklicht und gesichert. 

Warum ist gerade heute der Massenstreik die entscheidende 
scharfe Waffe der deutschen Arbeiterklasse ? Heute gilt es, die 
breitesten Schichten des Proletariats in den Kampf' gegen die 
fhschtstische Militärdiktatur zu führen. Es gilt, mit der Waffe 
des Massenstreiks der, wie 'Lenin sagt, die proletarische 
Agitationsmethode zur Aufrüttelung, Zusammenschwetßung und 
Heranziehung der .Nassen in den Kampf " ist, die Voraussetzung 
für den Sieg der Arbeiterklasse zu schuf?~ ~n." 

welche Bedeutung in kommunistischen Kreisen dem Massen: 
Streik beigemessen wird, ergibt sich besonders deutlich aus dem Buch: 
„ .Der Massenstreik im Kampfe des Proletariats u von P.Langner (INter: 
nationaler .Arbeiter - Verlag G.m.b.H; Berlin c 25 J. Das Buch stellt 
die wichtigsten Massenstreikbewegungen der Vergangenheit zusammen, 
zieht aus ihnen, insbesondere aber aus den Schwächen und Fehlern, 
die bei den einzelnen Streiks zutage traten, Lehren und Schlußjbl= 
gerungen und verfolgt so den Zweck, n die revolutionären Ivaditionen 
der Arbeiterklasse lebendig zu machen ". Das Buch von .P.Longner wird 
in der Nr. 240 der , Roten Fahne u vom 30.September 1931 in einem 
Artikel besprochen, an dessen Spitze der folgende Beschluß des Zen= 
tralkomitees der KPD. vom l7.Januor 1931 steht: „ .mit der Verschämt= 
jung der Situation, der Entstehung von Tendenzen einer revolut ionärwl 
Krise wird der politische Eassenstreik zum wichtigsten Kampjmizteı 
in dieser Situation ". IN dem Artikel wird das Buch Fhlangners als 

ein grundlegendes kommunistisches Buch und als wichtige ñhjje 
der Hand jedes KOmmunisten, der die Kassen für den siegreichen Rumpf 
gegen die Bourgeoisie organisieren will", bezeichnet. 

.Dem Angeklagten ist zur Last gelegt, daß er im Januar und Ff= 
bruar 1933 zu Kiel in einem Flugblatt zum Pol irischen Mbssenstreik 
und zum Generolstreik sowie zum Sturze der Hitler Regierung aufgeld 

vor= 

. in 
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forder t  unds í ch  dadurch e i n e s  Verbrechens der Vorbere i tung des 
Hochverrats nach §§ 81 Zíff.2, 86, 73 StGB. sow ie  e ines  Vergehens 
gegen § 1 Abs. 2 der  Verordnung vom lO.November 1920 ( RGB1.S.186_5), 
betreffend d i e  St i l legung von B e t r i e b e n ,  welche d i e  Bevölkerung mit  
Gas, Wasser und E l e k t r i z i t ä t  versorgen ,  schuld ig  gemacht habe. 

5 _ 

II. 

politische Einstellung. 

Der Angeklagte, dessen Vater in Wesselburen Versandleiter einer 
Großfirma war, hat die Volksschule in Wesselburen besucht und war 
nach Beendigung der Schulzeit zunächst zwei Jahre in der Landwirt: 
Schaft beschäftigt. Dunn war er zwei Jahre lang Versandarbeiter in 
einem Gemusegroßgeschäjt in Wesselburen wie sein Vater. Von 1912 
an diente er als aktiver Soldat und nahm später am Weltkrieg teil.Er 
wurde dreimal verwundet und erhielt das EK II ( wie er in der Haupt: 
verhandlung behauptet hat, auch das EK I ) und rückte nach der Stamm: 
rolle zum Sergeanten vor. Das erste Halbjahr 1918 war er als Kriegs= 
beschädigter bei einem Trainbatoillon. 

Im .Felde wurde der Angeklagte durch mehrere Schüsse am Kvefç 
an der Schulter, am Arm und im Gesicht verletzt.wegen des Kopj 
Schusses war er sechs MOnate im Lazarett und erhielt er, als er am 
4. Juli 1918 entlassen wurde, eine Rente von 50%; die Rente ist heute 
auf 50% herabgesetzt. Als Fblge des KopfSchusses sollen sich zwei 
Jahre lang Epilepsie ähnliche Anfälle eingestellt haben. 

Naeh dem Kriege war der Angeklagte von 1918 1922 als V e h «  und 
Pferdehändler in Wesselburen tät tg. Bereits nach Ausbruch der He= 
volutíon wurde er 2.Vorsitzender des Arbeiter: und Soldatenrats in 
Wesselburen und gründete als solcher eine Ortsgruppe der SPD. . An= 
fbngs 1919 schied er aus der SPD. aus, weil er erkannt haben wollte, 
daß sie den Marxismus verrate und bl web zunächst ein halbes Jahr lang 

Parteilos. Ende 1919 oder Anfang 1920 gründete er in fiesselburen eine 
Ortsgruppe der KRD. und wurde ihr Vorsitzender. Er blieb dies, bis 
er im Jul i oder August 1923 aus Wesselburen flüchtete, da er eine 
víermonatíge Gefängnisstrafe verbüßen sollte und überdies fürchtete, 
wegen seiner politischen twıigkezı verfolgt zu werden. Seit 1919 
war er auch Stadtverordneter in Wesselburen. 

Die Hauptverhandlung hatte fol gendes Ergebnis. 
1. Die . persönl wichen Verhältnisse des Angeklagten und seine 

De r 
1 
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sei und hat angegeben, er sei zu dieser seiner Anschauung durch die 
Erfahrungen gekommen, die er im Kriege und in der Nachkriegszeit 
gemacht habe; bei dieser Einstellung werde er immer bleiben. Die 
Ziele des Kommunismus billigt er; sie können nach seiner Ansicht 
nur durch den gewaltsamen UMsturz der bisherigen Gesellschaftsord= 
rung erreicht werden. Lb sich die Bourgeoisie die Macht ohne Kampf 
nicht werde nehmen lassen, müsse der letzte Akt bei Übernahme der 
Macht notwendig gewaltsam sein; die INteressen des Proletariats ver: 

daß der bürger iche Staat Zer trUmmert und an seine Stelle 
des Proletariats der Staat Kommunismus, 

Der Angeklagte hat in der Hauptverhandlung erklärt, daß er heute 
wie früher ein überzeugter Kommunist im Sinne der marxistiscNen Lehre 

langten, 
die Diktatur und des der 
Staat der klassenlosen Gesellschaftsordnung, gesetzt werde. 

Als der Angeklagte im August 1925 aus Wesselburen flüchtete, 
begab er sich zunächst zur kommunistischen Bezirksleitung nach kbm- 
burg, wurde aber von dieser an die Zentrale in Berlin gewiesen, da er 
durch seine politische Tätigkeit im Bezirk flbsserkante als wert= 
volle Kraft bekannt geworden war. In Berl in erhielt er den Aujtrag, 
als Sekretär nach Mecklenburg zu gehen, um dort die Landarbeiterbe= 
wegung im kommunistiSchen Sinne zu beeinjüussen. Er schien hierzu 
besonders geeignet, da er aus bäuerlichen Verhältnissen stammte und 
I n d e r  Agitation sich schon Verdienste um die Partei erworben hatte. 
Er folgte dem Auftrag und trat, um nicht wegen der zu verbüßenden 
Strafe und wegen seiner früheren Pol irischen Tätigkeit verhajtet 

werden, in Mecklenburg unter dem Namen Kurt .Anders n auf„Er war 
dann bemüht, die Ziele der KED. auf jede Weise zu fordern, wurde 
aber gegen .Ende 1925 abberujen,hielt sich darauf eine Zeitlang in 
Berl in, Hamburg und Wesselburen auf und kam Anfang Februar 1924 
unter dem Namen n Wilhelm Traummann " . mit gejfilschtem Paß nach KOtt= 
Bus und im Herz 1924 nach Breslau. .Die Abberufung soll nicht, wie 
in dem nachstehend aufgeführten Urteil festgestellt ist, wegen ge= 
walt tätigen Wesens gegen seine .Hitorbeiter, sondern deswegen erjblgi 
sein, weil seine Verhaftung in Mecklenburg zu befürchten war. 

Auf Grund der Tätigkeit, die der Angeklagte in Mecklenburg, in 
der Lausitz und in Schlesien im Interesse der KED. entfaltete, wurde 
er 

. vom Staotsgeríchtshoj zum Schutze der Republ ik am 20.üärz 1926 
wegen Vorbereitung des HOchverrats in Ibteinneít mit Verbrechen nach 
§ 7 Ziffer 4 und 5 des Gesetzes zum Schutze der .Republik vom eå.Ju1i 

!..2êš› 

zu . 
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1922, §§ 6 und 7 .Abs. 1 des Sprengstojjgesetzes und § 5 .Abs. 2 der 
Verordnung über unbefugten äbjüenbesitz vom 15. Januar 1919 zu 5 Jah= 
ren Zuehthaus und einer Geldstrafe von 500 zu verurteilt. .Der Rest 

- 

der Strafe wurde durch die Am fest ie vom 14. Jul i 1928 KRaB1.I $3 195) 
erlassen. .Die Strafe wurde im Strajregister auf Grund des § 7 der 
Amnestie getilgt. Die Berücksichtigung dieser Bestrafung für 'die Be= 
Messung der im gegenwärtigen Strafverfahren zu verhängenden Strafe ist 
nach der Entscheidung RGSt.Bd. 60 s. 285, 287 trotz der Tilgung der 
Strafe zulässig. 

Die .Feststellungen des Urteils vom 20.üärz 1926 hat der Ange= 
klagte in der Hauptverhandlung teilweise anerkannt, teilweise als 
irrig bestritten. Er hat zugegeben, daß er in Yecklenburg in Städten 
und Dörfern zahlreiche kommunistische Versammlungen abgehalten, auf 
Kleinbauerntagungen zur Bildung von Abwehrjormationen " aujgeforz 
dort, später als mtlitärpolitischer Leiter auch die Organisation 
von Hunde rtschajten ( besonders in Rostock ) in die Hand genommen und 
für die .Durchführung der bevorstehenden Kämpfe Anweisungen er teilt 
hat, um so dem gewaltsamen UMsturz, den er bei der damaligen akut 
revolutionären Situation für nahe bevorstehend ansah, die Wege zu 
ebnen. Er gibt auch zu, für diese Zwecke Waffen und Munition gesang= 
malt zu hoben, bestrebtet aber die Feststellungen des Urteils, daß 
er auch an der Bildung von Part isanengruppen beteiligt gewesen 
sei und dazu Leute mit ausgesprochenen Räubertalent gesucht habe; 
auch die Beschaffung von Sprengstojjen, insbesondere von Ste inkohlen, 
die mit .Dynomit gefüllt waren und zur Sprengung von Lokomotiven 
user. dienen sollten, stellte er entschieden in Abrede. IN der Lausitz 
und in Schlesien will der Angeklagte sich nur noch organisatorisch, 
nicht ober mit der Beschaffung von fiajyen user. betet igt haben, da 
damals die Situation nicht mehr akut revolutionär gewesen sei und 
es sich nur noch darum gehandelt habe, die bestehende Organisation 
aufrechtzuerhalten. 

Nach der ENtlassung aus der Strajhaft im August 1928 war der 
Angeklagte als Parteisekretär der KPD. in Heide, dann in Itzehoe und 
in Flensburg und seit Januar 1932 in Kiel tätig. Er gehörte daneben 
von 1929-1930 dem Kreistag des Kreises Ste inburg, von 1929 bis zur 
Auflösung im Februar 1935 dem Provineiallandtag „für die Provinz 
Schleswig-HOlstein uNd seit Marz 1953 der Stadtverordnetenversammlung 
in Kiel an. Seit 

n 
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Se i t  1950 war der  Angeklagte M i t g l i e d  des Reichstags für den 

Wahlk re is  .S'chleswig=Holste i n .  Der Re ichstag  wurde am l . F e b r u a r  1933 
aufgelöst ( RGBJ . I  S.  45 J ;  am 4.Februar 1933 wurde der  Angeklagte, 
der  ke inem der  Ausschüsse des Reichstags angehör te ,  verhaf te t .  

Außer der b e r e i t s  erwähnten Strafe i s t  d e r  Angeklagte vorbe= 
st ra f t  

1 )  durch  Ur t e i l  des Sch0'f_1'enge r te in ts  i n  P/esselburen vom 29. Fe-= 
bruar 1912 - .D 7/12 des Amtsge r i ch t s  Wesselburen wegen 
Hausfr iedensbruchs, B e l e i d i g u n g  und öbchbeschädigung zu 
1 Monat Gefängnis, 

2 )  durch U r t e i l  des Amtsger i ch ts  fiesselburen vom 2l.Jonuar 1920 
- C' 11/20 wegen Vergehens gegen §5 7 ,  150, 6 Abs.  l de r  
Verordnung vom 2?. ıåfárz 1916/17.August 1916 b e t r .  Fleisch-= 
versorgung zu 2 Tagen Gefängnis, ~3oo .a Gelost rote evt l  . 
30 Tagen Gefängnis, x 

3) durch U r t e i l  des Schöffengerichts i n  Wesselburen vom l7.Ju-= 
n i  1920 - c 95/2O des Amtsgerichts Wessel huren - wegen Bele i= 
düngung K S* 185 StGB. ) zu 500 St Geldstrafe evt l  .30 Tagen Ge= 
fängnís,  

4 )  durch U r t e i l  des Schöffengerichts Wessel Buren vom 27. Ok: 
toben  1921 - C 100/21 des Amtsger ich ts  Wesselburen„- wegen 
Nöt igung und Be le id igung  f §§ 240, 185, 45 StGB.) zu 500 .a 
Geldstrafe evtl  . 50 Tagen Gefängnis, 

5) durch U r t e i l  des Schöf jengerichts He ide  vom 15.Juni 1922 
- 7 D 50/22 des Amtsger ich ts  He ide  - wegen Hehlere i  ( § 259 
StGB.)  .zu 2 Wochen Gefängnis, 

6 )  durch Ur t e i l . .  der  Strafkammer in K i e l  vom 25. Hai 1925 
- 2 J 1229/23 der  Staatsanwaltschaft K i e l  -wegen Begunsti.-± 
gung ( 55' 257 StGB.)  zu 4 Monaten Gefängnis, 

7 )  durch Ur t e i l  des Amtsger ichts i n  Tönung vom 12.Juni 1929 
- D 5/29 - wegen Hauser tedensbruchs f § 123 StGB. ) zu 20 M 
Gelds t ra fe  e v t l .  2 Tagen Gefängnis, 

8 )  durch Ur t e i l  des Schöjfengerichts i n  L í egn t t z  vom 18.0kto= 
bei 1929 - .5 J 590/29 der  Staatsanwaltschaft L i e g n i t z  - wegen 
Bele id igung und Körperverletzung ( §§ 185, 194, 223, 232 Steel 
zu 50 WC Geldstrafe oder  3 Tagen Gefängnis und _; Wochen 
Gefängnis, 

-22 
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wegen 
9) durch Urteil des Schwurgerichts Altona vom 28. Harz 1950 

5 Pol. J;90/29 der Staatsanwaltschaft Altona schwer= 
ren Landfriedensbruche, Körperverletzung mit Todeserfblg 
( §5 125 II, 227, 107a , 73 StGB. ) zu 1 Jahr 9 Monaten Ge= 
ffingnts, 

- 

10) durch Urteil des Amtsgerichts .Friedrichstadt vom 14. August 
1950 - c 25730 wegen Hausfriedensbruchs ( § 125 StGB. ) 
zu 50 fifl Geldstrafe, hilfsweise } Tagen Gefängnis, 

11) durch Strafbefehl des Amtsgerichts Görlitz vom 7. Mai 1931 

- 5 H' 52/31 der Staatsanwaltschaft Girl Ita - wegen Vergehens 
gegen das Gesetz zum Schutze der Republ in und Beamtennöti= 
Fung f § 5' Abs.1 Ziff. 4 des Gesetzes zum Schutze der Repu= 
bl in und § 114 StGB.) zu 5 übnaten Gefängnis, 

12) durch Strafbefehl des Amtsgerichts in Flensburg vom 21.üaí 
1931 3 C 256/51-wegen Paßvergehens ( § 1 Ziff. 7 der Ver= 
Ordnung über die Bestrafung gegen die Paßvorschriften vom 
6IApri1 1925 ( RGB1 I S. 249 J ) zu 50 se Geldstrafe, evtl . 
10 Tagen Gefangnis 

13) durch Strafbefehl des Amtsgerichts in Flensburg 22.Mai 
1931 - 5 C 271/31 - wegen Bete .neigung und Körperverletzung 
( §§ 185, 200, 196, 223 2}2 74 StGB. J . Zu l) 1 Monat Ge= 
jängnís, 2) 2 .Monate Gefängnis, zusommengeeogen in eine 
Gefängnisstrafe von 2 Monaten und 2 wbehen, 
zu ll und 13: Durch Beschluß les Amtsgerichts Girl itz vom 
29. .Dezember 1931 ist eine Gesamtstrafe von 5 MOnaten und 
2 Wochen Gefängnis gebildet worden, 

14) durch Ur teil der Großen dtrajkommer des Landgerichts F¶ens= 

burg vom l.Jul í 1931 - 2 L 7/51 der Staatsanwaltschaft in ens= 
burg - wegen Widerstandes r § 115 sıoe.) zu 150 et Geld= 
strafe oder zu lO Tagen Gefängnis. 

Die Strafen zu zijjer 8) mit 13) sind durch die Amnestie vom 
20. .Dezember l9}2 erlassen, ohne im Strafregister getilgt zu sein. 
Die Ratbestände, die den Bestrafungen zu Grunde liegen, hat der An= 
geklagte in der Hauptverhandlung für eine Reihe der Bestrafungen als 
harmlose, durch die politischen oder wir tschaftl chef Verhältnisse 
bedingte Vorfälle hingestellt. Eine Nachprüfung dieses VOrbringens 
nur ebenso wen ig mögt ich wie eine Nachprüfung der Einwände gegen das 
Urteil vom 20. Marz 1926. 

vom 
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2. Sachverhalt und die Einlassung des Angeklagten sowie 

ihre Würdigung. 

gjflm 3, Februar l9}} wurden von der Pol izei in Kiel in den 
Stadtteilbüros der KPD. Lehmberg Nr.21a und Gaarden, Kieler Straße la 
Durchsuchungen vorgenommen.Labei wurden im ersten Büro 240 Stücke 
und im zweiten 18 Stücke eines Flugblattes vorgefunden, das den Titel 
, S.P.D. - ,Führung bringt Hitler zur Macht " trug und von dem Ange= 
klagten verantwortlich gezeichnet war.Lus F¶ugblatt wurde polizei: 
lieh beschlagnahmt. Es hat folgenden Inhalt: 

In dem vor kurzem von der SPD.=Führung in Kiel heraus= 
gegebenen Jahresbericht für 1952 'schreibt der Polizeipräsident 
a.D. und durch den Altona er Blutsonntog besonders bewährte tun= 
rer der SPD. Otto Eggerstedt auf Seite 3 folgendes über den 
Kampf der Arbeiterklasse gegen die Popen= und Schleieherre= 
gierung und die von der SPD. eingenommene Verräterrolle der SPD. 
während dieser ganzen Periode: 

„ Die Sozialdemokratie spielte in diesen ganzen 
Kämpfen bisher eine reichlich passive Rolle. Ohne aus der 
Not eine Tugend zu machen, kann gesagt werden, daß dies 
anfangs unter den zugegebenen Venhdltnissen die einzig 
mögliche Rolle war._ Jede aktive Abwehr der durch Händen= 
burgs UNterschrift verjasSungsgemäß verbrämten Vorstädte 
der Reaktion hätten die Kräfte der Ha rzburgıer Front und 
die legalen, staatlichen Machtmittel zusammengeschweißt. 
Aber diese passive Politik mußte uns bei den Wahlen Ein- 
bußen bringen "".... 
, Diese .Politik des Ausweichens, des Ibtstellens, die 
sich unter den gegebenen Verhältnissen zunächst als räche 
tig erwies, kann aber nicht dauernd fortgesetzt werden. 
Schon der Anschein einer derartigen Einstellung wurde der 
Reaktion einen Freibr tef für alle Ffläne und für alle Zeit 
ausstellen. 

Otto Eggerstedt plaudert hier aus der Schule. Otto Eggerstedt 
gibt hier mit dem Zynismus eines Polizeipräsidenten die Ver- 
räterrolle der SPD.-Führer zu. Er sagt: Wären wir nicht gegst 
Popen und Schleicher so passiv gewesen, hätten wir uns nicht 
immer, wenn die Arbeiter kämpfen uwllten, totgestellt, dann 
hätten wir die Kräfte der Harzburger Front und die legalen 
staatlichen Machtmittel zusammengesChwe aßt. Lus 

. 
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Kampflcomitees in den Betrieben 
senstreik. 

Das gerade Gegenteil ist richtig ! .Die jüngsten politischen 
Ereignisse sind Beweis dafur.Weil die SRD.=FUhrer im Interesse 
des Kapitalismus die Aufgabe haben, sich in jeder verschärften 
Situation toteustellen und die Arbeiterklasse passiv zu halten, 
konnte es Uberhaupt erst zu einer .Popen= und Schleicherregierung 
kommen. 

Otto .Eggerstedt sagt: „ Ban kann nicht immer ausweichen 
und sich totstellen. Schon der Anschein einer derartigen Ein- 
stellung würde der .Reaktion einen .Freibrief für alle Pläne und 
für alle Zeiten ausstellen. ı Otto .Egge rstedt, der zuerst ojyen 
und zynisch von dem Verrat der SRD.¬FUhrer durch ihre passive= 
tät spricht, will nun noch wenigstens den Schein n wahren. 
Wiederum ein neuer Betrug an den Mitgliedern und Wählern der 
SPD. . Die .Reaktion und der Faschismus hat den von der SPD. aus= 
gestellten .Freibrief benutzt. Hitler, Foppen, Hagenberg, Seldte 
haben die Macht ergriffen und versuchen nun, ihre Pläne für 
alle Zeiten u durchzuführen. 

Ist die SRD.¬Führung nun bereit, ihre Politik des Ausweg= 
Chefs des Tbtstellens und der pussivitat aujeugeben ? Hören wir, 
was Eggerstedt in demselben Jahresbericht auf Seite 4 sagt: 

.Die deutsche Wirtschaft braucht zur Gesundung, zur 
Ausnutzung der Konjunkturansåtze, Ruhe. im eigenen 
Interesse wird die Arbeiterschaft diese Ruhe nicht 
stören." 

Hitler und Hugenberg werden, , um die deutsche Wirtschaft 
zur' Gesundung zu bringen", ungeahnte Lasten auf das werktätige 
Volk abwälzen. .Eggerstedt und Kompagnie werden weiter ausweichen 
und sich totstellen, werden weiter ihre Pass tvitdt und ihren 
Verrat mit dem u Interesse der Arbeiterschaft an der kapitali- 
stischen Wirtschaft " begründen. .Das war die íblerierungspolitik 
der SPD.-Führer gegenüber der Popen= und Sohle icherregierung, 
das soll und wird sie auch gegenüber Hitler und HUgcnberg sein. 

.Die deutsche Arbeiterklasse muß sich zum Kampf' gegen den. 
Faschismus und zum Sturz der Hitlerregierung in der antifasehi= 
stisehen Elnheitsfront zusammenjínden. Sehafjt Streik: und 

\ organisiert den politischen fibs= 
rastet zum Generalstreik und Hitler wird keine 14 Tage 

regieren!" .Druck und Verlag: KPD.Kiel, 
verantw.:chr.Heuck,Kíe1." 

n 

I 
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Q) Der Angeklagte gibt zu, daß er das Flugblatt verfaßt und 
herausgegeben hat und daß das Flugblatt in den Tagen vor seiner am 
4.Februar 1933 erfolgten verhaftung in Kiel verbreitet worden ist. 
Er bestrebtet aber, sich dadurch der ihm zur Last gelegten strafbarwı 
Handlungen schuldig gemacht zu haben. Er bringt im einzelnen er 
habe in dem Flugblatt sich nur mit der den Arbeitern schädlichen 
Politik der Sozialdemokratie auseinandersetzen und den Arbeitern zei: 
gen wollen, daß die Sozialdemokratie das Erstarken des íbschismus 
verschuldet habe; wenn im letzten Absatz des Flugblattes zum po1 i= 
tischen Hassenstreik und zum Generalstreik aufgefordert werde, so 
habe er damit in ketnerweise eine hochverråterische Absicht ver= 
folgt; Ende Januar habe durchaus keine revolutionäre Situation be= 
standen, er habe deshalb auch nicht damit rechnen können, daß sich 
aus politischem Hassenstreik und Generalstreik revolutionäre Kämpfe 
entwickeln WUrden, die zum bewaffneten Aufstand fuhren; die Streik- 
aufforderung habe nur defensiven Charakter gehabt und das Ziel ver: 
folgt, gegen die Hitlerregierung zu protestieren; durch solche Pro= 
teststreiks Set von den Arbeitern schon öfter erreicht worden, daß 
eine ihnen mißliebige .Regierung zurücktrat; so sei die cunoregierunü 
durch einen massenstreik gestürzt worden; daß politische Streiks 
durchaus nicht stets die Ziele des bewajjheten AujStandes oder auch 
nur die Auslösung von Tumulten verfolgten, habe auch der etnstündíge 
Generalstreik gezeigt, der in Lübeck anläßlich der Verhaftung des 
Re íchstagsabgeordneten .Dr.Leber stattgefunden -und nur eine Stunde 
gedauert habe; dieser als Frotestaktion gedachte Generalstreik sei 
ohne jede Gewaltanwendung vorübergegangen; so hätte auch der Streüß 
zu dem im Flugblatt aufgefordert wird, nur als .Protest gegen die 
neue He iehsregierung gelten sollen. .Der Angeklagte will gehofft ha= 
ben, daß sich der antijbschistischen Front Arbeiter bis in die but* 
gerlichen Kreise hinein anschließen würden und daß der .Re tchspräsí= 
dent, wenn die Arbeiter in ganz .Deutschland die Ärbett ntederlegtwh 
dadurch veranlaßt werden könnte, von sich aus die .Beíchsregierung 
abzuberufen; wäre das geschehen, dann wäre der Faschismus ausge= 
schaltet und die verjassungsmåßige Demokratie wiederhergestellt 
worden, die .Demokratie sei gegenüber dem Faschismus das kleinere 
Übel für die KRD.; der Angeklagte habe sich mit der AuffOrderung 
zum}Proteststreik für die Wiederherstellung der .Demokratie deshalb 
eingesetzt, weil auf ihrem Boden die Ziele der Ken. eher zu ver: 

vor: 

Wirk- 
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wirklichen seien als unter dem Faschismus. .Fin beuujjheter AufStand 
im Februar 19}}' sei unmögd ich gewesen; die KPD. habe sich seit Ehde 
1952 in absoluter .Defensivstellung befunden und nur noch proteste= 
ren können. Lnjflr, daß das die Überzeugung der Kommunist scher Füh= 
rer gewesen sei › hat der Angeklagte den ParteijUhrer Ihalmann in 
einem Eventualantrag als Zeugen benannt. Laß das Flugblatt nicht als 
Aufforderung zum Hochverrat ausgelegt werden könne, ergebe sich auch 
daraus, daß das Flugblatt in der , NOrddeutschen Zeitung " vom 2.Fe= 
bruar 1935 veröjäentl ich worden sei. Von dem Fhnkerlaß des Preuße= 
sehen Ministers des Innern vom l.Februar 1953. durch den der Polizei 
mitgeteilt wurde, daß die KRD. , den Umsturz über den Generalstreik" 
plane, habe er keine Kenntnis gehabt; das Flugblatt sei schon kg; 
dem Erlaß verfaßt und der Realakt Ion der ı NOrddeutschen Zeitung " 
übergeben worden. Zur Arbe itsn iederlegung in.lebenswichtígen Be= 
trieben werde in- dem Flugblatt nicht aufgefordert; diese Betriebe 
befanden sich im Norden in Kiel = Wie, während das Flugblatt nur 
im Osten an die Werftarbeiter verteilt worden Set; wenn in dem Flug: 
blatt vom n Kampf' u und vom n Sturz der Hitlerregierung " gesprochen 
werde, .so seien das nur bildlich zu nehmende Ausdrücke, auch durch- 
einen reinen .Proteststreik könne gegen die Hitlerregierung , ge= 
kämpft " und die Regierung , gestürzt u werden, ohne daß es zur 
Gewaltanwendung komme. Nach alledem 1 lege zutage, daß der Angeklagte 
hochverräterísche Ziele mit dem Flugblatt nicht verfolgt habe; wäre 
das der Fall gewesen, so würde er, wie er das immer getan habe, dafür 
eintreten und die Folgen tragen. 

ı 

.2) .Der Senat kann dem Verteidigungsvorbringen des Angeklagten 
keinen Glauben beimessen und hält ihn auf Grund der .Hauptverhandlung 
der ihm zur Last gelegten Straftaten für überführt. Gegen die Be- 
hauptung des Angeklagten, daß der politische Massenstreík und der 
Generalstreik, zu dem das Iflugblott aufrief, nur ein .Proteststreik 
und eine .Dejenstvakt Ion gegen die Httlerregterung sein sollte, spricht 
in erster Linie der WOrtlaut des Flugblatts. IN ihm ist von einem 
, Froteststreík " oder einer , .Defensivakt von n eben sowenig die Rede 
wie davon, daß der .Re ichspräsident durch die Streiks dazu bewogen 
werden sollte, von sich aus die neue Regierung zu entlassen. Es Wird 
vielmehr .in dem Flugblatt ausdrücklich gesagt, daß sich d e  Arbeiter: 
klasse zum Kampf' gegen den Faschismus und zum Sturz der Hitlerregie= 
rung in der antijbschtstischen Einhettsfront zusammenfinden' müsse 

l 

und 
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und daß Hitler keine 14 Tage regieren werde, wenn die Streiks, die 
das Flugblatt jür nötig bezeichnet, organisiert würden. .Diese Sätze 
können nur dahin gedeutet werden, daß die Ausdrucke Kampf " und 
n Sturz n nicht bildlich, sondern in dem alten revolutionär=kommuni= 
stoischen Sinne gemeint sind. Das ergibt sieh deutlich auch daraus, 
daß der Angeklagte in dem Teile des Flugblatts, der dem letzten Ab= 
Satz vorangeht, gegen die Sozialdemokratie gerade den Vorwurf er= 
hebt, daß sie sich gegenüber dem Faschismus textstelle, sich passiv 
verhalte, nicht kämpfen wolle und so die Sache der Arbeiter verrate. 
.Der Einwand des Angeklagten, daß die Situation damals nicht revolu= 
tionår gewesen sei, hat insofern eine gewisse Berechtigung als damals 
die Macht der Regierung in besonderem Maße befestigt war. Anderer: 
seits aber war die Situation nur die KPD. doch insofern günstig , 
als sie infolge der Übernahme der Macht durch Hitler mehr als je 
hojjen konnten, es wurde sich die antifaschistische Einheitsjront 
der Arbeiter zusammenschl ießen und es würden der HRD. insbesondere am 
den Kreisen der Sozialdemokraten neue Anhänger oder doch Bundesge= 
nassen im revolutionären Kampje zuströmen. .Der Angeklagte gibt Ja 
selbst zu, daß er damit gerechnet habe, daß sich bis in die burger: 
lachen Parteien hinein Arbeiter der Einhettsfront gegen den Ibschis= 
mus anschließen wurden. Nur aus diesem Grunde, nicht aber deshalb, 
um mit der SPD. politisch abzurechnen, hat der Angeklagte nach der 
Überzeugung des Senats in dem Flugblatt den Vorwurf des Verrats der 
Arbeiter gegen die sozialdemokratischen Fuhrer.erhoben. Ware die 
Stärkung der kommunistischen .Front durch Zuzug anderer Arbeiter in 
dem erwarteten Umfang eingetreten, wäre die Situation der KPD. 
in erheblichem Maße verbessert worden und die Aussicht auf einen er= 
folgreichen Kampf gestiegen. Weiterhin ,kommt in Betracht, daß der 

1 

Angeklagte nach der Überzeugung des Senats genau erkannt hatte, daß 
es anfangs .Februar 1953 höchste Zeit war, wenn noch etwas zur Ver: 

l 

wirklichung der revolutionären Ziele der KPD. geschehen sollte.êbhli 
lieh muß zur richtigen Beurteilung des Flugblattes auch noch beach= 
tet werden, daß' der Angeklagte ein alter erjbhrener, überzeugter 
und zu radikalen, Maßnahmen neigender Funktionär der KPD. ist, der 
schon .früher in .Mecklenburg, in der Lausitz und in Schlesien den 
Bürgerkrieg mit allen .Mitteln vorbereitet hat und deshalb mit 5 Jah= 
ren Zuchthaus bestraft worden ist. Bei einem radikalen Kommunisten 
wie dem Angeklagten kann nicht zwe ijelhaft sein, daß er auf das Ge= 

Dan n 

raueste 
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die raueste über die Bedeutung unterrichtet war, von der KPD. dem 

politischen Massenstreik und dem Generalstreik zugemessen wird.Er 

wußte also insbesondere, daß nach der kommunistischen lehre ı 
Streiks'die proletarische Agitationsmethode zur Aufrüttelung,Zu= 

sammenschwe ißung und Heranziehung der Massen in den Kampf ( vgl. oben 

s. 4 ) sind und die Voraussetzung für den Sieg der Arbeiterklasse 

schaffen ". Auf die AusjUhrungen oben Seite 5 If» wird Bezug genommen. 
Hiernach nimmt der Senat auf Grund des Ihhalts des Flugblattes, 

insbesondere seines letzten Absatzes, auf Grund der damaligen p o l =  

tischen Situation der KPD. , auf Grund der Persönlichkeit des Ange= 

klagten und auf Grund der ubrigen vorstehend hervorgehobenen Umstän= 

de als erwiesen an, daß der Angeklagte mit dem Flugblatt jblgendes 

Ziel verfolgt hat: Er~ wollte die Arbeiter im letzten Augenblick aujä 

rütteln und zu einer revolutionären Einheitsjront zusammenschweißen, 
er wollte durch politischen Ebssenstreik und Generalstreik eine akut 

revolutionäre Situation schaffen, aus der. heraus sich dann der be= 
wajjnete Aufstand entwickeln konnte. Ob die Bildung der Einheits= 

front der Arbeiter, die Auslösung der Streiks und die Schaffung der 

akut revolutionären Situation gelingen wurde, mag damals allerdings 

zweifelhaft gewesen sein; aber der Senat ist davon überzeugt, daß 
der Angeklagte bei der .Abfassung des Flugblatts und seiner weiter= 

gabe zur Verbreitung Jedenfalls diesen ErfOlg wollte. Lbbei war er 

sich insbesondere bewußt, daß das tuugbıazt, von jedem, der es los, 

nur so aufgejaßt werden konnte, daß es die Arbeiter zum Pol irischen 
Hassenstreik und zum Generolstreik und daran anschl teßend zum ge= 

wultsamen Sturz der Reíchsregíerung aujybrdern wolle. Laß das Flug- 
blatt in dem eben dargelegten Sinne aufgejaßt werden mußte, ergibt 

sich nach der Anschauung des Senats auch daraus, daß der SChlußab= 
Satz des Iflugblatts in der Norddeutschen Zeitung nur verstümmelt 

abgedruckt wurde. .Der Abdruck des Flugblatts spricht, so wie er er= 
Jblgte, nicht 122, sondern gegen den Angeklagten. Auch gegen den 

verantwortlichen .Redakteur der Norddeutschen Zeitung ist ein Versah= 
ren wegen HOchverrats eingeleitet worden. 

Der Senat nimmt also an, daß es dem Angeklagten nicht, wie er 

behauptet, darum zu tun war, die uerjbssungsmäßige Demokrat isohe 
Regierung dadurch wiederherzustellen, daß der Re íchspräsídent veraN= 

laßt wurde, die .Reichsregierung zu entlassen. Aber selbst wenn es so 

wäre, wurde sich der Angeklagte auch damit der Vorbereitung des 

diese 

Hoch: 



ıııı 16 

HOchverrats schuldig gemacht haben. Denn er hat in der Hauptverhand= 

lung ausdrücklich hervorgehoben, daß er die Wiederherstellung der 

verjbssungsmdßigen demokratischen Regierung nur deshalb angestrebt 

habe, weil unter ihr für die UMsturzziele der KRD. ein viel günstige= 

rer Boden sei als unter dem Faschismus; er habe gehofft, daß die KPD. 

unter der verjassungsmäßigen .Demokratie ihre Ziele werde verwirkli= 
Chen können. 

Hiernach hat sich der Angeklagte der Vorbereitung des àbchver- 

rats nach §§ 81 Zifj. 2 , 86 StGB. schuldig gemacht. Nach der stän: 

digen Rechtsprechung des Reichsgerichts wird der Tatbestand dieser 

Gesetxesvorschrift auch schon durch ganz entfernte Vorbereítungs= 

handlungen erfüllt, wenn diese dazu dienen, ein bestimmtes hochver= 

roter tsches Unternehmen ( hier den von der KPD. geplanten UMsturz ) 

zu fordern. Bei dieser Sachlage war es unerheblich, ob die kommunist 
sehen Führer die politische Situation der KPD. damals wirklich so 
beurteilt haben, wie der Angeklagte es in seinem Beweisantrog behaww 
tet hat. .Er selbst hat Jedenfalls noch der Überzeugung des Senats 

die Herbe ijührung einer akut revolutionären Situation für möglich 
gehalten und durch das Flugblatt auf das Endziel, den gc~ ~altsamen 

Umsturz, hinarbeiten wollen. .Der Funkerlaß des Preußischen üínisters 
des Ihnern vom l.Februar 1933 ist für die Beurteilung des Sbchver= 

halts durch den Senat nicht maßgebend, sondern nur der Sachverhalt 
selbst. Ob dem Angeklagten der Funkerlaß bekannt war oder nicht und 

ob er das Flugblatt ggg. oder nach dem Erlaß verjbßt hat, ist für 
seine Schuld nicht entscheidend. 

ı 

Der Angeklagte hat sich weiter eines Vergehens gegen § l Abs.2 
der Verordnung des Reichsprästdenten vom 10.November 1920 ( RGBI. 
S. 1865 ) betr. die Stillegung von Betrieben, welche die BevölkerUflfl 
mit Gas, Wasser und .Elektrizität versorgen, schuldig gemacht. Las 

Flugblatt fordert alle Betriebe zum Streik auf? eine Ausnahme zu 
Gunsten der lebenswichtigen Betriebe ist in dem Flugblatt nicht ent= 

halten. .Eine solche Ausnahme konnte von dem Angeklagten auch gar 
nicht gewollt sein, weil die Streiks, wenn sie wirken und insbesonMfi 

re die Ziele des Angeklagten ,fördern sollten, gerade die lebensudch= 
tagen Betriebe umfassen mußten. .Daß die iflugblätter nicht im Norden 

Kiels bei den lebenswichtigen Betrieben, sondern nur im Osten bei 
den Werftarbeitern verbreitet wurden, spricht, wenn es ríehtig ist, 

gegenüber dem ganz allgemein gehaltenen WOrtlaut des Flugblatts 
und 
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und gegenüber den Interessen des Angeklagten an einer möglichst 
weiten Ausdehnung der Streiks nicht dafür, daß die lebenswichtigen 
Betriebe ausgenommen sein sollten. Los Vergehen nach § l Abs. 2 der 
Verordnung vom 10. NOvember 1920 steht mit dem Verbrechen nach §§ 81 
Ziffer 2, 86 StGB. noch § 73 StGB. in Ibteínhett. 

3. St rajzumessung. 

.Die Strafe ist nach § 73 StGB. aus dem § 86 StGB. als dem Gesetz 
zu entnehmen, das die schwerste Strafe androht. Die Verhängung einer 
Zuchthausstrafe hielt der Senat nicht nUr notwendig, do nicht nach: 
gewiesen ist, daß der Angeklagte aus einer ehrlosen Gesinnung ge: 
handelt hat. Luge gen war die Zubilligung mildernder UMstände ange= 
stehts der besonderen Geh ~hrlichkett der Handlung zu versagen. Aus 
dem gdeiehen Grunde kam die Verhängung einer .Festungshaftstraje nicht 
in Betracht, wobei zu Gunsten des Angeklagten gemäß § 2 StGB. der 
ob 1. Juni 1933 geänderte § 20 StGB. in seinem alten WOrtlaut anzu= 
wenden war. Bei der Bemessung der hiernach zu erkennenden G%Jüngnis= 
strafe, deren gesetzlicher Rahmen ein Jahr bis zu drei Jahren beträgt, 
war die bereits erwähnte besondere Gefährlichkeit der Handlung sowie 
das Vorleben des Angeklagten strajerschwerend zu berücksichtigen, 
während zu seinen Gunsten in Betracht kam, daß durch das Flugblatt 
ein nachteiliger ErfOlg nicht ausgelöst wurde und daß der Angeklagte 
sich zu der Tat auf Grund seiner Pol irischen Überzeugung für ver= 
Pflichtet glaubte. Hiernach erschien die ausgesprochene Strafe als 
schuldangemessen. .Die .Entscheidung über die Unte rsuchungshaft beruht 
auf § 60 StGB. , die über die Uhbrauchbarmachung auf' § 41 StGB. , die 
über die Kosten auf § 465 sıeo. . 
geh. fløngelkoch. Kl immer. 

Lersch. 
Froelfich. 
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Busch. 


